
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE 
 

Bei der Planung und Durchführung des Unterrichts sind insbesondere folgende Grundsätze zu beachten: 
1. Anknüpfen an die Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler 

Der Unterricht hat an die Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und an die Vorstellungswelt der Schülerinnen 
und Schüler anzuknüpfen. Kontinuierliche Kontakte mit vorgelagerten und weiterführenden Schulen sind 
zweckmäßig. 
 

4. Förderung durch Differenzierung und Individualisierung 
Die Schülerinnen und Schüler haben vielfältige und unterschiedliche Fähigkeiten, die je nach deren 

Entwicklungsstand sowie nach Themenstellung und Herangehensweise im Unterricht in unterschiedlicher Weise 
zum Ausdruck kommen. Aufgabe der Schule ist es, die Schülerinnen und Schüler zur bestmöglichen 
Entfaltung ihrer individuellen Leistungspotenziale zu führen. Leistungsfähigkeit und besondere Begabungen 
sind dabei kontinuierlich zu fördern. 

Für den Unterricht ergeben sich daraus folgende mögliche Aufgabenstellungen bzw. pädagogisch-didaktische 
Konsequenzen: 
 - Bewusstmachen der Stärken und Schwächen im persönlichen Begabungsprofil der Schülerinnen und 

Schüler, wobei bevorzugt an die Stärken anzuknüpfen ist 
 
6. Stärken von Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung 

Auch durch bloße Übernahme von Erfahrungen anderer können das Wissen, Können und Erleben erweitert 
werden. Im Unterricht ist durch das Schaffen einer entsprechenden Lernatmosphäre - nicht zuletzt auf Grund 
der wachsenden Bedeutung dynamischer Fähigkeiten - die selbsttätige und selbstständige Form des Lernens 
besonders zu fördern. Dafür bieten sich auch projektartige und offene Lernformen an. 

Die Vermittlung von Lerntechniken ist eine unabdingbare Voraussetzung für selbsttätiges Erarbeiten von 
Kenntnissen und Fertigkeiten, dient aber auch dem Zweck, eine Basis für den lebensbegleitenden 
selbstständigen Bildungserwerb zu legen. Bei der Gestaltung des Unterrichts ist darauf zu achten, dass für die 
Präsentation individuellen Wissens Möglichkeiten geboten werden. 

Schülerinnen und Schüler sind in zunehmendem Ausmaß zu befähigen, adäquate Recherchestrategien 
anzuwenden und Schulbibliotheken, öffentliche Bibliotheken sowie andere Informationssysteme real und virtuell 
zur selbstständigen Erarbeitung von Themen in allen Gegenständen zu nutzen. 

An der Oberstufe ist insbesondere in den Wahlpflichtgegenständen die Kompetenz der Schülerinnen und 
Schüler durch differenzierte und individuelle Unterrichtsformen sowie durch den Einsatz von Medien aller Art, 
durch Lehrausgänge und Exkursionen zu steigern. 

Das Festlegen von Themen, Arbeits- und Sozialformen soll unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler, 
aber auch unter Bedachtnahme regionaler oder schulautonomer Schwerpunkte erfolgen. 

Im Sinne praxisnaher und aktueller Bildungsziele soll die Möglichkeit der Einbindung außerschulischer 
Fachleute beachtet werden. In Hinblick auf die Reifeprüfung ist der Optimierung von Präsentationstechniken 
unter Einbeziehung moderner Technologien, aber auch unter Beachtung persönlichkeitsfördernder Maßnahmen 
entsprechende Bedeutung beizumessen. Dazu gehören projektorientierte Arbeitsformen in Kleingruppen sowie 
individualisierte Arbeits- und Lernprozesse. Bei der Informationserstellung ist der Einsatz des Computers, 
insbesondere die Anwendung des Internet zu fördern. Der in den Wahlpflichtgegenständen anzustrebenden 
Methodenvielfalt entsprechend sind in die Leistungsbeurteilung neben der fachlichen Kompetenz unter anderem 
Präsentationskompetenz und Teamfähigkeit einzubeziehen. 
7. Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt 

Im Sinne des exemplarischen Lernens sind möglichst zeit- und lebensnahe Themen zu wählen, durch deren 
Bearbeitung Einsichten, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden gewonnen werden, die eigenständig 
auf andere strukturverwandte Probleme und Aufgaben übertragen werden können. Die Materialien und Medien, 
die im Unterricht eingesetzt werden, haben möglichst aktuell und anschaulich zu sein, um die Schülerinnen und 
Schüler zu aktiver Mitarbeit anzuregen. Begegnungen mit Fachleuten, die in den Unterricht eingeladen 
werden können, sowie die Einbeziehung außerschulischer Lernorte bzw. die Ergänzung des 
lehrplanmäßigen Unterrichts durch Schulveranstaltungen stellen wesentliche Bereicherungen dar. Den 
neuen Technologien kommt verstärkt Bedeutung zu. 

Dies gilt in besonderem Maße für die Oberstufe der allgemein bildenden höheren Schule. Hier sind in allen 
Gegenständen Informationsmanagement sowie Lern- und Unterrichtsorganisation mit Mitteln der 
Informationstechnologie zu praktizieren.  
 


